
� �Schwarzarbeiter haften  
für Baumängel 

� �Defektes Getriebe im Gebraucht-
wagen kann Mangel sein

� �Höhere Geldbußen im 
Straßenverkehr

� �Neuer Unterhalt für Kinder
� �Heizkosten sind neu aufzuteilen
� �Einsatz in Schenkkreisen  

ist rückforderbar  

INHALT

Liebe Mandanten,

seit Anfang des Jahres haben sich einige rechtliche 
Neuerungen ergeben. So hat sich der Unterhalt für 
Kinder, deren Eltern getrennt leben, seit Anfang des 
Jahres geändert. Zudem will der Gesetzgeber auch 
private Rentenansprüche bei der Scheidung besser 
berücksichtigen. Ebenso berichten wir über den  
neuen Bußgeldkatalog, der seit Februar 2009 gilt.

Ihre Kanzlei
MeiDerT & KOllegen

I. QUARTAL 2009MEiDERT AKTUELL

 �Schwarzarbeiter haften für Baumängel 
Handwerker haften auch dann für Baumängel, wenn sie ihre 
Leistung erbringen, ohne dafür eine steuerlich erfassbare 
Rechnung zu erstellen. Das geht aus zwei Urteilen des Bun-
desgerichtshofes hervor (Az. VII ZR 42/07 u. VII ZR 140/07). 

In einem dieser beiden Fälle hatte der Kläger den Beklag-
ten beauftragt, die Terrasse seines Hauses abzudichten 
und mit Holz auszulegen. Kurze Zeit später ist ein Wasser-
schaden in der Einliegerwohnung entstanden, die unter 
der Terrasse gelegen war. 

Das andere Verfahren betraf Vermessungsarbeiten für 
den Neubau eines Einfamilienhauses. Die Kunden be-
haupteten, ihr Haus und ihr Carport seien infolge eines 
Vermessungsfehlers des Beklagten falsch platziert wor-
den. Sie verlangten Schadensersatz. Beiden Werkverträ-
gen lag die Vereinbarung �Ohne Rechnung� zugrunde.

Die Bundesrichter verwehrten den Handwerkern sich auf 
eine etwaige Nichtigkeit der Abmachung zu berufen, die 
daraus resultieren könnte, dass die Abmachung gegen 
das gesetzliche Verbot der Steuerhinterziehung versto-
ßen hat. Die Richter beriefen sich dabei auf die Grundsät-
ze von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Sie begründeten 
ihre Entscheidung damit, dass der Auftraggeber bei der-
artigen Bauwerkverträgen die sich hieraus ergebenden 
Folgen wegen der Regeln über die Rückabwicklung eines 
nichtigen Vertrages nicht wirtschaftlich sinnvoll bewälti-
gen kann. Diese Grundsätze gelten deshalb uneinge-
schränkt nur für all diejenigen Fälle, bei denen ein Bau-
werk auf fremdem Grund und Boden errichtet wird oder 
Planungs- und sonstige Ingenieurleistungen dafür er-

bracht werden. In diesen Fällen würden bei einer Rückab-
wicklung der Baustelle sinnlos erhebliche wirtschaftliche 
Werte vernichtet. 

Die Grundsätze sind daher nicht übertragbar auf andere 
Fälle, etwa den Bauträgervertrag oder nicht grundstücks-
bezogene Werkverträge, wie die Reparatur eines Autos. 
Für solche Fälle bleibt die Rechtslage bis zu einer weite-
ren Klarstellung durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung unklar.

Ihre Ansprechpartner für privates Bau- und Werkvertragsrecht sind 
Fachanwalt Dr. Thomas Jahn, Tel. 0821-90630-55 und  

Rechtsanwalt Robert Schulze Tel. 0821-90630-66

Praxistipp:
Bauunternehmer und Bauhandwerker 
sollten sich daher nicht auf �unmoralische 
Angebote� einlassen. Ohne-Rechnung-
Abreden bleiben aber auch für die Kun-
den eine gefährliche Sache. Letztlich 
macht sich der Auftraggeber der Beihilfe 
zur Steuerhinterziehung schuldig. Im Üb-
rigen ist zu beachten, dass der Auftrag-
nehmer nach dem Umsatzsteuergesetz 
binnen sechs Monaten über Leistungen 
im Zusammenhang mit Grundstücken (al-
so auch über Bau-Werkleistungen) eine 
Rechnung stellen muss. Zudem trifft Pri-
vatkunden eine zweijährige Aufbewah-
rungspflicht bezüglich der Rechnungen, 
auf die Auftragnehmer ihre Kunden am be-
sten auf der Rechnung hinweisen sollten. 



innerorts außerorts

Überschreitung Bußgeld Fahrverbot Bußgeld Fahrverbot

21 bis 25 km/h 80 � � 70 � �

26 bis 30 km/h 60 � � 100 � �

31 bis 40 km/h 160 � 1 Monat 120 � �

41 bis 50 km/h 200 � 1 Monat 160 � 1 Monat

Geschwindig-
keit 1/2 Tachoabstand Bußgeld Fahrverbot

> 100 km/h     < 3/10 1) 160 � 1 Monat

> 100 km/h < 2/10 240 � 2 Monate

> 100 km/h < 1/10 320 � 3 Monate

> 130 km/h < 3/10 240 � 1 Monat

> 130 km/h < 2/10 320 � 2 Monate

> 130 km/h < 1/10 400 � 3 Monate

1) entspricht 15 m Abstand bei 100 km/h

 �Defektes Getriebe im Gebrauchtwagen  
kann Mangel sein 

Ein defektes Getriebe beim Gebrauchtwagen, der nur re-
lativ wenige tausend Kilometer gefahren ist, kann durch-
aus ein Mangel sein, für den der Verkäufer haften muss. 
Diese Ansicht vertrat der Bundesgerichtshof in seinem Ur-
teil vom 11.11.2008 (Az.: VIII ZR 265/07). Im vorliegenden 
Fall hatte der Käufer im April einen gebrauchten Merce-
des ohne Garantie mit 60.000 Kilometern bei einem Händ-
ler gekauft. Dazu schloss der Käufer eine übliche Ge-
brauchtwagengarantie auf Teile ab. Schon im Oktober trat 
ein Getriebeschaden ein. 

Interessant ist, dass sich die Ursache des Getriebescha-
dens und die Frage, ob das Getriebe schon beim Kauf im 
April mangelhaft war, nicht mehr klären ließen. Denn der 
Verkäufer hatte nach dem Austausch das alte Getriebe 
entsorgt. Grundsätzlich haftet der Verkäufer nicht wegen 
eines später eingetretenen Verschleißes, wenn das Fahr-
zeug oder Teile davon bei der Übergabe (April) mangelfrei 
war. Die BGH-Richter meinten jedoch, dass die zu erwar-
tende Fahrleistung eines solchen Getriebes üblicherweise 
bei 260.000 Kilometer läge. Daher könne als Ursache für 
den Getriebedefekt kurz nach 60.000 Kilometern nur ein 
Mangel des Getriebes, bzw. ein übermäßiger Verschleiß 
im Zeitpunkt der Übergabe in Betracht kommen. Das 
Fahrzeug, bzw. das Getriebe war daher schon bei Über-
gabe, sozusagen im Keim und noch nicht bemerkbar, 
mangelhaft. 

Dem Käufer half dabei auch der § 476 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB). Danach wird beim Privatkäufer ver-
mutet, dass ein Mangel, der sechs Monate nach der Über-
gabe auftritt, schon (im Keim und unbemerkt) bei der 
Übergabe vorhanden war und daher der Händler für die-
sen Mangel einzustehen hat. Beim § 476 BGB handelt es 
sich um eine reine Zeitfrist, unabhängig von der Kilome-
terleistung, die zwischen Übergabe und Auftreten des 
Mangels erreicht wurde. 

Interessant an diesem Urteil ist die Unterscheidung zwi-
schen Verschleiß und Verschleißmangel. Normaler übli-
cher Verschleiß und eine damit eintretende Verschlechte-
rung des Fahrzeugs ist kein Mangel. Weil aber ein Getriebe 
üblicherweise sehr lange, in der Regel ein Fahrzeugleben 
hält, meinten die BGH-Richter sogar ohne entsprechen-
des Gutachten, dass hier ein Mangel jedenfalls durch ei-
nen übermäßigen Verschleißschaden vorliegt. 

Auf welche sonstigen Teile eines Fahrzeugs diese Ansicht 
zu übertragen ist, bleibt ungeklärt. 

Der BGH sah die Rechte des Käufers auch nicht dadurch 
geschmälert, dass er die Rechnung des Autohauses für 
die Reparatur schon bezahlt hatte. Der Käufer bekam die-
sen Betrag zurück. Der BGH sah allein in der vorbehaltlo-
sen Zahlung der Autohaus-Rechnung kein Anerkenntnis 
des Käufers. 

Ihre Ansprechpartner für das Schadensrecht sind  
Rechtsanwalt Thomas Sauer, Tel. 0821-90630-33 und 

Rechtsanwältin Meike Baur, Tel. 089-545878-0

Praxistipp:
Ein Käufer sollte bei kleineren Teilen und 
außerhalb der 6-Monats-Frist des § 476 
BGB darauf achten, dass die ausge-
tauschten Teile nicht weggeworfen wer-
den. Denn nach Ablauf von sechs Mona-
ten ab Fahrzeugübergabe hilft dem  
Käufer die Mängelvermutung nicht mehr. 

 �Höhere Geldbußen im Straßenverkehr 
Seit 1. Februar 2009 gilt der neue Bußgeldkatalog. Die 
Geldbußen sind hier erheblich erhöht worden. Im Ver-
gleich zur Altregelung haben sich die Geldbußen teilwei-
se verdoppelt. 

•	Bußgeld bei Überschreiten der 0,5 Promille-Grenze:
Erstverstoß : 500 � und 1 Monat Fahrverbot, 
Zweitverstoß : 1.000 � und 3 Monate Fahrverbot,
Mehr als zwei Vorverstöße: 1.500 � und 3 Monate 	  
Fahrverbot. 

•	Verstoß gegen Null-Promille-Regel für Fahranfänger:
250 � ohne Regelfahrverbot

•	Missachtung einer roten Ampel:
�Unter einer Sekunde Rot ergibt 90 �. Bei über einer  
Sekunde Rot kostet es 200 � und 1 Monat Fahrverbot, 
werden dabei gar Verkehrsteilnehmer gefährdet steigt 
das Bußgeld auf 320 � und 1 Monat Fahrverbot.

•	Geschwindigkeitsüberschreitung (PKW):

•	Unterschreitung des Abstandes:

Ihre Ansprechpartner für Verkehrsordnungswidrigkeiten sind:
Rechtsanwalt Thomas Sauer, Tel. 0821-90630-33 und

Rechtsanwalt Josef Deuringer, Tel. 0821-90630-44




